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Donnerstag, 24. März 2011 
 

Stipendium? 
 
Na Klar! Und wie geht das? 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten! 
 

Ihr seid engagiert im sozialen, gesellschaftlichen oder kulturellen Bereich (Kirche, 
 Altenheim, Sportverein, freiwillige Feuerwehr, Aktionen gegen die rechte Szene,  

Aydako-AG, Kindertheater, oder auch in Eigeninitiative)? 
 

Dann ist es ganz einfach, ein Bücherstipendium für die Ausbildung oder 
das Studium zu bekommen. 

 
Der Förderverein und die Schulpflegschaft werden auch in diesem Jahr ein  

Stipendium für besonderes soziales Engagement vergeben. 
 

Bitte schickt uns Eure ansprechende Bewerbung, in der Ihr Eure Aktivitäten darstellt, 
am besten online an csg-foerderverein@gmx.de oder auch in Papierform 

 (Abgabe im Sekretariat) bis zum 31. Mai 2011.  
 

Ihr könnt auch eine Mitschülerin oder Mitschüler vorschlagen. 
 

Unter allen Einsendungen wird eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des Vorstandes 
des Fördervereins und der  

Schulpflegschaft, die Schülerin oder den Schüler aus Eurem Jahrgang aussuchen,  
der die Auszeichnung dann bei der Abiturfeier erhält. 

 
Gefördert werden Ausgaben für Fachliteratur oder Software, die Ihr für das  

Studium oder die Ausbildung braucht. 
 

Gegen Vorlage der entsprechenden Belege gibt es dann das Geld zurück, maximal 
 bis zur Höhe des Förderbetrages. 

 
Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen 

 
  

Martina Junker   Rainer Schön 
 
 
 

Förderverein des CSG e.V. - Opherdicker Str. 44 - 59439 Holzwickede E-Mail: csg-foerderverein@gmx.de 
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P.S.: der guten Ordnung halber müssen wir darauf hinweisen, dass ein Anspruch auf das Stipendium für 
zukünftige Abiturjahrgänge nicht abgeleitet werden kann 

 

 

 

 

 

 

 


